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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.1996

Rechtssatz

Auch in der Neuerrichtung einer Lüftungsanlage samt einer Lüftungszentrale am Dachboden bzw der damit

zusammenhängenden Scha ung neuer Brandabschnitte und der damit verbundenen möglichen Belästigung von

Nachbarn durch Lärm und Geruch kann eine genehmigungspflichtige Änderung der Betriebsanlage bestehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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